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Aus den Verhandlungen des Bundesrates

Neue Raumplanungs
gesetze müssen dringlich

Kraft gesetzt werden

csentwurf vor (seither Lex ücnu.. \^ 2
.sen), der dann bei Kantonen und Verbale
Vernehmlassungsverfahren ging. Die weiter.

-creinigung des Entwurfes, die Ausarbeitung dei
Botschaft, das parlamentarische Verfahren und die
Beachtung der Referendumsfrist werden jedoch
loch einige Zeit in Anspruch nehmen. Inzwischen
ber können durch regellose Ueberbauungen und
lichterstellungen von Zonenplänen unkorrigierba-

Schäden angerichtet werden. Es lag daher nahe,
'isse Grundsätze "des kommenden Gesetze'

vorweg in Kraft zu setzen. Der neue
entwurf nimmt denn auch die Kem^

X

JI

..aiie VizcKanzici _
,,i Pressekonferenz. Fest steht jv.

dass eines der zehn neuen Aemter,
.naffen werden sollen, ein «eidgenössisch

.mt für Raumordnung» sein wird. Dieses Am
soll durch einen Delegierten für Raumplanung
geleitet werden.

Auch hier soll mit dem dringlichen Bundeshc

schluss diese Institution vorausgenommen werder
Ein Delegierter des Bundesrates für Raumplanur
oll den Kantonen mit seinem Rat zur Seite steh

d den Vollzug des Beschlusses überwache"-
S»^/ ,p ist noch nicht ernannt

<0^>

.essen geht es in der Hauptsache
/ichtige Zoniening. Die Kantone werden

pflichtet, nach bundesrechtlich bestimmten
Sichtspunkten sogenannte Schutzgebiete au

scheiden, welche die Erhaltung schutzwürd
Landschaften und ausreichender Erhölungsgeb
wie auch die Freihaltung der durch Naturgewa
gefährdeten Gegenden bezwecken. Auf Grund

k
kantonalen Rechts bereits festgelegte Schutzgel
Vinnen unter bestimmten Voraussetzungen zu

im Sinne des Bundesbeschlusses erklär
> Schutzgebieten dürfen w-3

^.artement heute Depai.
.u welchem Departement der ganz*/

x künftig gehören wird, ist noch nicht ent^
en. Wie erinnerlich soll ja eine völlige Reorgl\

sation der Bundesverwaltung vorgenommen wi
Jen, wobei der vom Bundeskanzler kürzlich verö
fentlichte Vorentwurf zwar das bisherige Systcr
von sieben Bundesräten als bevorzugter ModellLii
vorschlägt, anderseits aber doch auch die Mode!',

ineun oder elf Bundesräte durchexerziert. Je nach
Item könnte die Raumplanung zum Volkswir

^haftsdepartement geschlagen werden, oder ab
Justizdepartement bleiben. Dieser Ents'
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Merkt der Bundesrat endlich, daß man die Raupenplage nicht mit Schnecken bekämpfen kann?


	Neue Raumplanungsgesetze müssen dringlich in Kraft gesetzt werden

